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HörAkustiker GlobalEinkauf Dipl. Ing. Werner Lipski e. K.  Harsefelder Str. 12 – 14, 21680 Stade 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

§ 1 Geltungsbereich  

1. Wir sind eine Leistungsgemeinschaft im Hörakustik Handwerk, die als Mitglieder selbständige und in 
die Handwerksrolle eingetragene Hörakustikunternehmen aufnimmt und die sich uneingeschränkt an 
die zwischen der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) und den Krankenkassen geschlossenen 
Verträge halten.  

2. Die Mitgliedschaft für HörAkustikunternehmer, die Hörgeräte über einen Onlinehandel vertreiben, ist 
ausgeschlossen. 

§ 2 Mitgliedserklärung und Vertragsabschluss 

Sofern eine Vereinbarung durch Mitgliedserklärung zustande gekommen ist, meldet HörAkustiker 

GlobalEinkauf das Mitglied bei den in der Mitgliedserklärung genannten Vertragspartnern an und das 

Mitglied erhält die mit den Herstellern die vereinbarten Konditionen für seine Bestellungen.  

§ 3 Überlassene Unterlagen 

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen  – auch in 

elektronischer Form - behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten 

ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.  

§ 4 Preise und Zahlung 

Warenbestellungen, Lieferungen und Zahlungen werden direkt mit unseren Partnern abgewickelt.  

§ 5 Bindefrist und Kündigung 

Die Mindestlaufzeit beträgt 3 Monate und verlängert sich automatisch um 3 Monate, wenn nicht vorher 

schriftlich mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat zum Monatsende gekündigt wird.  

§ 6 Sonstiges 

1. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden, sind in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und in der Mitgliedserklärung schriftlich 
niedergelegt. 

2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
unser Geschäftssitz (Stade). 

§ 7 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestandteile dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt die Wirksamkeit des Vetrages im 
Übrigen unberührt. 


